
Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen eines Feuerwerks 

 

Antragsteller/in: 

Name, Vorname:            

Straße, Hausnummer:           

PLZ, Ort:            

Telefonnummer, Mail:           

 

Angaben zum Feuerwerk: 

Genaue Ortsangabe:           

Liegt das Einverständnis des Grundstückseigentümers vor?  

Ja ☐ Nein ☐   

Anlass:               

Datum:        

Beginn:        

Ende:        

Kategorie:       

 

Anlagen: 

☐ Kopie der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis oder des Befähigungsscheins 

☐ Einverständnis Grundstückbesitzers 

☐ Sonstiges 

 

Hinweise/Rechtsvorschriften: 
Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) 
Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 
Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV) 
Auflagen entnehmen Sie dem Bescheid. 
Bei Waldbrandwarnstufen III und IV ist das Abbrennen eines Feuerwerks verboten. 
Der Antrag muss spätestens 14 Tage vor dem beabsichtigten Abbrennen des Feuerwerks vorliegen.   
 

 

             

Ort, Datum      Unterschrift der Antragstellenden Person 

 


